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1. Geltungsbereich 

(1) Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Verträge mit allen Bestellern, die bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer), juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. 

(2) Abweichenden Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
 

2. Angebote, Erklärungen, Aufträge 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 
(2) Alle Aufträge sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Mündliche Vereinbarungen, die von uns 

nicht schriftlich bestätigt worden sind, sind ungültig. 
(3) Die Ausführung aller Aufträge erfolgt nur nach Maßgabe und Inhalt unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichungen von 

unseren Bedingungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Uns vom Besteller erteilte Aufträge sind unwiderruflich. 
(4) Alle Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Leistungs-, Verbrauchs- und Kraftbedarfsangaben sind nur 

Annäherungswerte, wenn sie von uns nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Technische Änderungen nach neuestem 
Stand der Technik behalten wir uns vor. 

(5) Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Werk. Es werden grundsätzlich die am Tage der Auslieferung gültigen Preise 
berechnet. 

 
3. Lieferpflichten, Lieferfristen, Abnahme 

(1) Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung allein maßgebend. 
(2) Ereignisse höherer Gewalt sowie Streik oder Aussperrungen in unseren Vormaterialwerken oder in unserem Betrieb sowie Ereignisse, 

die die Zufuhrerzeugung oder den Versand verhindern, entbinden uns während ihrer Dauer von der Einhaltung der Lieferpflichten, ohne 
dass der Besteller Schadenersatzansprüche geltend machen kann oder zum Rücktritt berechtigt ist. 

(3) Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart ist, ab Werk Rellingen einschließlich Verpackung auf Rechnung und Gefahr des 
Bestellers, auch wenn sie durch unsere Lieferfahrzeuge durchgeführt werden. 

(4) Verpackung sowie Versandart wählen wir nach handelsüblicher Art. Die Verpackung wird zu Selbstkostenpreisen in Rechnung gestellt 
und nicht zurückgenommen. 

(5) Soweit nichts anderes vertraglich vereinbart, ist die Ware mit der Inbetriebnahme abgenommen, spätestens aber 14 Tage nach 
Lieferung, soweit der Besteller innerhalb dieser Frist nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht. 

 
4. Mängelansprüche 

(1) Mängelrügen aufgrund offensichtlicher Mängel sind unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 
14 Tagen (Eingang bei uns) schriftlich zu erheben. Die Versäumung dieser Frist hat den Verlust von Mängelansprüchen zur Folge. Die 
Beweislast für die Einhaltung der Frist obliegt dem Besteller. 

(2) Die Mängelansprüche des Bestellers beschränken sich auf Nacherfüllung. Lediglich bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Besteller 
nach seiner Wahl das Recht auf Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rücktritt vom Vertrag. 

(3) Sämtliche Mängelansprüche sind verwirkt, wenn der Besteller entweder selbst oder durch Dritte Reparaturen an der gelieferten 
Maschine/Gerät vornehmen lässt, es sei denn, dass er hierzu unsere vorherige Zustimmung eingeholt hat. 

(4) Wir haben das Recht, behauptete Mängelrügen selbst zu prüfen und eine erforderliche Nacherfüllung durchzuführen oder von einem 
anderen Fachmann überprüfen zu lassen und diesen zu ermächtigen, eine erforderliche Nacherfüllung durchzuführen. Ergibt eine 
Überprüfung, dass kein Mängelanspruch vorliegt, sind wir oder ein von uns ermächtigter Dritter zur Reparatur auf Kosten des Bestellers 
bereit und teilen wir dem Besteller die voraussichtlichen Kosten mit. Der Besteller entscheidet, ob der Reparaturauftrag erteilt wird. 

(5) Gebraucht verkaufte und als solche gekennzeichneten Maschinen und Geräte sowie Verschleißteile (wegen gebrauchsüblicher 
Abnutzung) sind von der Mängelhaftung ausgeschlossen. 

(6) Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass eine einwandfreie Markierungsqualität nur im Zusammenwirken von 
Markierungsausrüstung, Markierungsmaterial und ordnungsgemäßer Bedienung der Markiermaschine zu erreichen ist. 

(7) Die von uns hergestellte und gelieferte Ware (Maschine/Gerät) stimmt mit den EG-Richtlinien überein. Dies wird mit unserer 
Konformitätserklärung zugesichert. Nachträgliche technische Änderungen oder Ergänzungen, die nicht von uns oder nicht mit unserer 
Zustimmung vorgenommen werden, unterliegen unserer Konformitätserklärung nicht und sind einschließlich von dadurch an der von uns 
gelieferten Ware verursachten Mängeln von unserer Mängelhaftung ausgeschlossen. 

  
5. Einweisung der Bedienungsmannschaft: 

Falls der Besteller eine Einweisung der Bedienungsmannschaft wünscht, kann diese im Werk für eine begrenzte Zeit unter Verwendung der 
zu liefernden Maschine und auf Gefahr des Käufers erfolgen. Diese Einweisung kann auch durch einen unserer Werksmonteure an Ort und 
Stelle erfolgen. Das beigefügte Merkblatt (siehe Anlage) für Einweisungen ist Gegenstand dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

 
6. Urheberrechte und Patente 

Soweit uns an den verkauften Maschinen und Geräten, ausgenommen an den Zulieferteilen, gewerbliche Schutzrechte, Erfinderrechte, 
Patente und/oder  Gebrauchsmusterrechte zustehen, dürfen diese vom Besteller nicht verletzt werden. Nachahmung und sklavischer 
Nachbau der verkauften Maschinen und Geräte sind ausdrücklich verboten. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

(1) Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferten Maschinen und Geräte bleiben  bis zur vollen Bezahlung des 
Kaufpreises und Ausgleich aller Forderungen, die wir gegen den Besteller haben, unser Eigentum. Jede beabsichtigte Einschränkung 
des Eigentumsvorbehalts ist uns unverzüglich bekannt zu geben. Werden die von uns gelieferten Maschinen und/oder Geräte allein oder 
in Verbindung mit anderen Einrichtungen vor Zahlung des Kaufpreises seitens des Bestellers an Dritte veräußert, so verpflichtet sich der 
Besteller, sich das Eigentumsrecht vorzubehalten. Bereits jetzt tritt er die ihm aus dem Weiterverkauf gegen den Abnehmer zustehende 
Kaufpreisforderung an uns ab in der Höhe, in der unser Kaufpreis noch zur Zahlung offen steht. Dies gilt unabhängig davon, ob die von 
uns gelieferten Maschinen und/oder Geräte ohne oder nach Verarbeitung weiter veräußert werden. Werden die von uns gelieferten 
Maschinen oder Geräte nach Verbindung, Verarbeitung oder mit anderen Waren weiter veräußert, so gilt die Forderung des Bestellers 
gegen seinen Abnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises als abgetreten. Wir sind berechtigt, die 
Abtretung dem Abnehmer anzuzeigen. 

(2) Der Besteller ist berechtigt, die uns im voraus abgetretene Forderung für uns einzuziehen. Wir haben das Recht, die Ermächtigung zur 
Einziehung mit sofortiger Wirkung zu widerrufen und die Forderung selbst einzuziehen. Der Besteller ist auf unser Verlangen verpflichtet,  
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uns den Namen und die Adresse seines Abnehmers und die Höhe der abgetretenen Forderung bekannt zu geben und uns alle 
Auskünfte zu erteilen, die für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung erforderlich sind. 

(3) Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen jederzeit Auskunft über den Verbleib der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Maschinen und Geräte und über die aus dem Weiterverkauf entstandene Forderung zu erteilen. 

(4) Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sowie Verfügungen über die an uns voraus abgetretenen 
Forderungen sind unzulässig. 

(5) Der Besteller ist verpflichtet, uns von Pfändungen des Kaufgegenstandes und bzw. oder der abgetretenen Forderung oder von sonstigen 
Ansprüchen, die Dritte hinsichtlich des Kaufgegenstandes erheben, unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen. Bei Pfändungen ist 
uns gleichzeitig eine Abschrift des Pfändungsprotokolls zu übersenden. 

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir nach erfolgloser Mahnung berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. Eine 
Nachfristsetzung ist nicht erforderlich. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrage. Wertminderungen, die an dem Kaufgegenstand (Vorbehaltsware) durch den zwischenzeitlichen Betrieb eingetreten sind, hat 
der Besteller bei Rücknahme zu tragen. 

 
8.         Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zahlbar. 
(2) Eine Skontierung für neue Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind. 
(3) Schecks sowie Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlich bestätigter Vereinbarung und unter dem üblichen Vorbehalt 

erfüllungshalber in Zahlung genommen. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die banküblichen Diskont- und Einziehungsspesen ab 
Verfalltag sowie Wechselstempelmarken berechnet und sind sofort in bar an uns zu zahlen. Wir haften nicht für die pünktliche Vorlage 
und Protesterhebung. Die Höchstlaufzeit für Wechsel beträgt 3 Monate. Wechsel gelten nicht als Barzahlung. 

(4) Wir sind berechtigt, ab Verzug des Bestellers (30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung) Zinsen in der Höhe zu berechnen, wie sie die Banken für offenen Kredit in Anspruch nehmen, mindestens jedoch 
mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(5) Gerät der Besteller in Zahlungsschwierigkeiten oder mit der Zahlung in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu Protest oder erfolgen bei 
ihm Pfändungen oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten, soweit er von Seiten des Bestellers noch nicht erfüllt ist, und für weitere Lieferungen Barzahlungen zu verlangen. 

(6) Der Besteller verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden 
Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns anerkannt und zur Zahlung 
fällig oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
9. Haftungsbeschränkung 
 (1)   Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 

Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen - 
insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden 
kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte 4. und 9. (2.) entsprechend.  

 (2) Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind einschließlich Lieferverzug, haften wir - aus welchen 
Rechtsgründen auch immer - nur 

   a. bei Vorsatz 
   b. bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter, 
   c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 
   d. bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben  
   e. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen-    
    oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  
 (3) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei 

leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
 (4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. dies gilt auch 

für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  
 
10.    Verjährung 
 Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjähren in zwölf Monaten ab Übergabe der Kaufsache oder ab 
 Ablieferung der Kaufsache beim Besteller. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt 9. (2) a - e gelten die gesetzlichen Fristen. 
 
11. Softwarenutzung 
 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die  
 gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf den dafür bestimmten  
 Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.  
 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§ 69a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten,  
 übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben -  
 insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu  
 verändern.  

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Der 
Besteller ist zur Vergabe von Unterlizenzen nicht berechtigt.  

 
12.    Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

(1) Für diese Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts. 

(2)   Soweit der Besteller Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen     
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Pinneberg bzw. Itzehoe ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Wir sind 
jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 

 (3)  Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger  
   Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen  
   oder Vereinbarungen nicht berührt. 
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                                                                                                                                                                                    merkblatt-deutsch  

Merkblatt für Einweisung der Bedienungsmannschaft 
 

Zur Tradition von HOFMANN gehört es, durch kontinuierliche Innovation, immer neue Maßstäbe in 
der Markiertechnik zu setzen und diese entscheidend voranzutreiben. Die fortschreitende Entwick-
lung bringt aber - wie in allen anderen Bereichen der Technik auch -anspruchsvollere und kompli-
ziertere Technik mit sich. Viele Systeme bestehen heute aus einer Kombination von Mechanik, 
Hydraulik, Pneumatik und Elektronik. Eine neue Maschine ist häufig mit älteren Modellen kaum 
noch vergleichbar. 
Damit verbunden sind in der Regel stets steigende Anforderungen an das technische Verständnis 
und die technischen Fähigkeiten des Bedienpersonals. Bis sich das Bedienpersonal mit einer neu-
en Technik vertraut gemacht hat und die Maschine optimal beherrscht, kann ein längerer Zeitraum 
vergehen. Die Qualität des Ergebnisses ist letztlich vom Zusammenwirken von Maschine, Markie-
rungsmaterial und dem Bedienpersonal abhängig. Die Einweisung kann hier nur das Basiswissen 
vermitteln und ersetzt keinesfalls darüber hinaus notwendige Übung. 

 
Damit Ihre neue Maschine nun möglichst schnell zur vollen Leistung und Einsatzbereitschaft findet, 
ist eine erfolgreich verlaufende Einweisung wesentliche Voraussetzung. Eine Einweisung sollte, in 
Absprache mit unserem Kundendienst, gut vorbereitet und möglichst unter praxisnahen Bedingun-
gen durchgeführt werden. Unserer Erfahrung nach, ist dabei u.a. folgendes unbedingt zu beachten: 

 
• Ihr Bedienungspersonal muss ausreichend qualifiziert sein, um den Umgang mit der neuen Ma-

schine zu erlernen, definitiv ausgewählt, für die Bedienung der neuen Machine bestimmt wer-
den und bei der Einweisung präsent sein. Ist mit sprachbedingten Verständigungsproblemen zu 
rechnen, ist ein Dolmetscher hinzuzuziehen.  

 
• Es muss eine ausreichend lange Übungsstrecke zur Verfügung stehen, damit eine fachgerechte 

Einweisung Ihres Bedienungspersonals erfolgen kann (wenige Meter auf dem Werksgelände 
genügen erfahrungsgemäß nicht). 

 
• Es müssen ausreichende Mengen an geeigenetem Markierungsmaterial vorhanden sein.  
 
• Das bei der Einweisung verwendete Markierungsmaterial muss mit dem Material, das beim spä-

teren Markierbetrieb verwendet wird, identisch sein.  
 
• Anmerkung: Ein Herstellerwechsel und/oder eine Materialänderung kann erheblichen (negati-

ven) Einfluss auf die Funktion der Maschine und die Markierqualität haben und eine Neueinstel-
lung erforderlich machen.  

 
• Die Bedienungsanweisung und sonstige Dokumentationen müssen dem Bedienungspersonal 

bekannt und beim Einsatz der Maschine immer verfügbar sein, damit eventuell auftretende Stö-
rungen oder Stillstände vermieden bzw. kurzfristig beseitigt werden können.  

 
• Beim Einsatz von Bedienungspersonal, das der deutschen Sprache nicht oder nicht ausrei-

chend mächtig ist, müssen die Bedienungsunterlagen in der entsprechenden Übersetzung zur 
Verfügung stehen (wir sind Ihnen hierbei gern behilflich). 

 
• Weisen Sie Ihr Bedienungspersonal darauf hin, dass jede eigenmächtige Vornahme techni-

scher Veränderugen an der Maschine und/oder eine nicht fachgerechte Bedienung der Maschi-
ne unsere Gewährleistung für dadurch bedingte Mängel und Schäden ausschließt.  

 
Viel Erfolg sowie einen reibungslosen Ablauf der Einweisung wünscht Ihnen 
 
HOFMANN GMBH 


